
Zeitschrift: Freiburger Geschichtsblätter

Herausgeber: Deutscher Geschichtsforschender Verein des Kantons Freiburg

Band: 4 (1897)

Artikel: Das kirchliche Vermögensrecht des Kantons Freiburg in seiner
historischen Entwickelung und heutigen Geltung

Autor: Holder, Karl

Vorwort: Einleitung

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-328813

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-328813
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Das Kirchliche Vermögensrecht

des Kantons Freiburg

in seiner historischen Entwickelung und heutigen Geltung.

Von Dr, K. Holder

Einleitung.

Das kirchliche Vermögensrecht des Kantons Freiburg beruht

auf der Gesetzgebung verschiedener Faktoren. Dasselbe hat zum
Teil seine Grundlage in dem gemeinen kirchlichen Recht nnd der

Gesetzgebung der Diözesanbehörde; zum Teil beruht dasselbe auf
der Gesetzgebung der staatlichen Autorität. Historisch betrachtet

ist es das Produkt mehrerer teils sich ergänzender teils entgegengesetzter

Faktoren. Räch dem heute im Kanton Freiburg geltenden

Recht ist das kirchliche Vermögensrecht eine mutsrm mixti juris;
die Fragen vermögensrechtlicher Natur werden, gemäß einem

Vertrage zwischen der kirchlichen und staatlichen Behörde, gemeinsam

durch eine aus Geistlichen und Laien zusammengesetzte, von dcr

Regierung ernannte Kommission erledigt.
Der Hauptantcil der staatlichen Gesetzgebung kommt in erster

Linie der Kapitalfrage des kirchlichen Vermögensrechtes, der

Erwerbsfähigkeit der kirchlichen Korporationen und den

Erwerbsbeschränkungen, dann den kirchlichen Vermögensobjekten wie Pfründen

u. f. w., der Verwaltung und Veräußerung des Vermögens zu.

Die Fragen des Charakters und des Subjektes dcs Kirchcngutes,
einzelne Bermögensobjekte, die Unterhaltung der Kirchengebäude

u. f. w. fallen entweder unter das gemeine Kirchenrccht oder werden
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in einzelnen Fällen von kirchlicher und stnnllicher Seite gemeinsam

geregelt.
Das Hauptinteresse und der Hauptivert unserer Arbeit liegt

in der Darlegung dcr staatlichen nnd der partikularen Diözesau-
gcsetzgebuttg' das einschlägige gemeine kirchliche Recht werden wir
nur insoweit heranziehen, als dasselbe znm Verständniß der Arbeit
notwendig ist.

Das Material zn dieser Arbeit entstammt zum großen Teile
dem Freiburger Staatsarchiv. Das im bischöflichen Archiv zu

Freiburg, im Kapitelsarchiv St. Riklaus und anf der Kantonalbibliothek

befindliche Aktenmaterial wurde, soweit es in unser
Gebiet einschlägt, ebenfalls herangezogen. Die einzelnen Quellen
werden im Laufe der Arbeit mit Angabe ihres Fundortes erwähnt.
Wo letzteres nicht ausdrücklich angegeben wird, ist, um
Wiederholungen zu vermeiden, iminer das Frciburg/r Staatsarchiv
gemeint.

Was die Literatur betrifft, so hat dieselbe für meine Arbeit

nnr untergeordnete Bedeutung; Borarbeiten standen mir nicht zu
Gebote.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:
I. Erwerbsfähigkeit der Kirche. Erwerbsbcschränkungcn.

Die sogenannten Amortisationsgesetzc.

II. Snbsckt nnd Charakter des Kirchenverinögens.

III. Die kirchlichen Vcrmögensobjekte im allgemeinen und

im einzelnen.

IV, Verwaltung nnd Verwendung des Kirchenverinögens.

Unterhaltung der Kirchengebäude und des Gottesdienstes.

V. Veräußerung der Kirchengüter.

Es erübrigt mir noch, Herr» Staatsarchivar Schneuwly für
die stete Bereitwilligkeit, mit welcher er feine bewährte Sachkenntniß

mir zur Verfügung gestellt hat, zu danken. Es ist eine schmerzliche

und angenehme Pflicht für mich, hier auch des der Wissen»

schaff leider zn früh entrissenen Herrn Prof. Gremaud zu

gedenken, der auf dem Gebiete der engeren Freiburger Geschichte

inir stets ein liebenswürdiger Lehrer und Berater war. Ihm,
dem ebenso gelehrten als bescheidenen Forscher sei immerfort ein

ehrendes Andenken gewidmet!
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